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AK Dekolonial

Die KDVmöge beschließen:

Der Landesparteitag möge beschließen: Der Bun-

desparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Kolonialrassismus in der Entwicklungszusammenarbeit: Erkennen, verstehen, handeln!
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Seit Jahrzehnten  fordern sowohl Akteur*in-

nen als auch Organisationen der Zivilgesell-

schaft - vor allem aus dem Globalen Süden - 

eineAuseinandersetzungmit kolonialenKon-

tinuitäten in der praktischen Umsetzung von

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und hu-

manitärer Hilfe. Die weltweiten Black Lives

Matter Bewegungen haben diese Forderun-

gen in dieMitte der Gesellschaft hineingetra-

gen.

In den vergangenen Jahren erfolgten zu

diesem Themenkomplex Publikationen

von Nichtregierungsorganisationen, der

Fachpresse, als auch Aktivist*innen, die kri-

tisch und selbstreflexiv kolonialrassistische

Strukturen in der EZ bekunden. Die General-

versammlung der Vereinten Nationen hielt

Veranstaltungen zu diesem Thema ab. Das

Komitee für internationale Zusammenarbeit

des britischen House of Commons (Äqui-

valent zum Ausschuss für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung / AWZ

im Deutschen Bundestag) veröffentlichte im

Jahr 2022 einen Report mit Empfehlungen an

die britische Regierung zum “Umgang mit

Rassismus in der Entwicklungszusammenar-

beit”.

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung

hält fest: ”Wirwollen koloniale Kontinuitäten

überwinden, uns in Partnerschaft auf Augen-

höhe begegnen und veranlassen unabhän-

gige wissenschaftliche Studien zur Aufarbei-

tung des Kolonialismus”. (S. 126 KOA Vertrag)

Eine sozialdemokratische und feministische

Entwicklungspolitik ist auch eine antirassisti-

sche und dekoloniale Entwicklungspolitik.

Aus diesem Grund fordern wir die Mitglie-

der der SPD-Bundestagsfraktionunddas sozi-

aldemokratisch geführte Bundesministerium
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fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) dazu auf:

ein Berichtswesen in Auftrag zu geben, das

sich mit kolonialen Kontinuitäten und Ras-

sismus in der deutschen Entwicklungszusam-

menarbeit auseinandersetzt. Dieses soll sich

inhaltlich an dem Bericht des britischen Un-

terhauses orientieren und wissenschaftlich

unabhängig in Auftrag gegeben werden. Die-

ser regelmäßige Bericht soll sowohl die Praxis

des Ministeriums, der Durchführungsorgani-

sationen als auchweiterer Zuwendungsemp-

fänger*innen - insb. internationaler Nicht-

regierungsorganisationen (INRO) - zum Ge-

genstand haben. Interne Arbeitsgruppen des

Ministeriums sowie der Durchführungsor-

ganisationen und der Zivilgesellschaft, die

sich mit Kolonialrassismus auseinanderset-

zen, sollen in diesen Prozess genauso einbe-

zogen werden wie externe Fachpersonen des

Globalen Südens.

Konkrete Punkte und Analysegegenstand des

Berichtswesen müssen u.a. sein:

• antirassistischer Prüfstand der Praxis

des Marketings von Zuwendungsemp-

fänger*innen des BMZ im Bereich der

EZ inklusive Patenschaftsmodelle zur

Spendenmittelakquise

• Vergleich der Entlohnungsstrukturen

von lokalen und internationalen Fach-

kräften als auch sozialen Sicherungs-

systemen bzgl. äquivalenter Kompe-

tenz und Qualifikation

• Zusammensetzung von Vorsitz und

Vorstand von INROs hinsichtlich Diver-

sität und Ursprungsländern Globaler

Norden/Globaler Süden

• Praxis der Wissensgenerierung und

Wissenshoheit für Lösungsansätze in

der EZ bezüglich ihres Ursprungs und

Einbezuges Globaler Norden/Globaler

Süden

• Überprüfung von flexiblen Finanzie-

rungsmechanismen für lokale und re-

gionale Strukturen jenseits von Organi-

sationen mit Sitz im Globalen Norden
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(“Lokalisierung”)

• Prüfung von internen antirassis-

tischen Beschwerdemechanismen

und Standards von Ministerien,

Durchführungsorganisationen und

Zuwendungsempfänger*innen.

• Kritische Auseinandersetzung von ko-

lonialen Kontinuitäten in der Geschich-

te des BMZ – dies schließt Sprache und

Verhalten vergangener Hausleitungen

mit ein

Begründung

Koloniale Kontinuitäten zeigen sich nicht

nur in einzelnen Gesellschaften, sondern in

der gesamten Weltordnung. Wie Macht und

Reichtum verteilt sind, wer als Nation aner-

kannt ist und wessen Stimme innerhalb der

internationalen Staatengemeinschaft gehört

wird, hängt mit der europäischen Kolonisie-

rung der Welt seit Ende des 15. Jahrhunderts

zusammen.

Bis heutemanifestiert sich Kolonialrassismus

auch in der Praxis der Entwicklungszusam-

menarbeit: im Marketing, dem in der Öffent-

lichkeit propagierten Bild von passiven Op-

fern des Globalen Südens und Helfer*innen

des Globalen Nordens. Damit blendet es ma-

kropolitische Gründe für globale Armut aus

und trägt zu rassistischen Vorurteilen bei.

Rassismus und koloniale Kontinuitäten

sind weiterhin ein großer Bestandteil von

Entwicklungszusammenarbeit: in Sprache,

Machtstrukturen, den umsetzenden Or-

ganisationen, Finanzierungsinstrumenten

und Ungleichheit in der Wissenshoheit von

Lösungsansätzen.

Ein vom BMZ in Auftrag gegebenes Berichts-

wesen hat zum Ziel, dies darzulegen und ers-

te Schritte im Umgang hiermit aufzuweisen.
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